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Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr übermittelt in der Anlage den Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Be­

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGSt) ge­

ändert wird samt Erläuterungen und ersucht um Stellung­

nahme bis längstens 

10. September 1987. 

Sollte bis zu diesem Tprmin keine Stellungnahme einge­

langt seIn, wird angenommen, daß dem Entwurf zugestimmt 

wird. 

Anlage 

Wien, am 10. Juni 1987 

Für den Bundesminister: 

Dr. HALBMAYER 

Für die Richtigkeit 
dj):::rng 
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ENTWURF 

Bundesgesetz vom , mit dem 

das Bundesgesetz über die Beförderung ge­
fährlicher Güter auf der Straße und über 
eine Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 und 
der Straßenverkehrsordnung 1960 (GGSt) ge­
ändert wird (GGSt-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße und über eine Änderung des Kraftfahrge­
setzes 1967 und der Straßenverkehrsordnung 1960 (GGSt), 
BGBl.Nr. 209/1979, wird wie folgt geändert: 

1. Der Klammerausdruck im Titel lautet: 

"(Gefahrgutbeförderungsgesetz-Straße - GGSt) " 

2. Die Bezeichnungen "Bundesminister für Verkehr" und 
"Bulldesministel!'ium für Verkehr" werden jeweils durch 
die Bezeichnung "Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr" bzw. "Bundesministeriurn für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr" ersetzt und 
grammatikalisch der jeweiligen Bestimmung angepaßt. 

3. Nach dem § 2 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

" (1a) Bei internationalen Beförderungen (§ 1 Abs. 3), 

die mit Kraftfahrzeugen und Anhängern durchge­
führt werden, die ein österreichisches Kenn­
zeichen führen, sind auf jenen Teil der Beför­
derungsstrecke, der im Inland liegt, die Vor­
schriften für nationale Beförderungen gemäß 
Abs. 1 anzuwenden." 
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4. § 35 Abs. 2 lautet: 

"Durch Verordnung können nach den Erfordernissen der 
Beförderungssicherheit und des Schutzes von Personen, 
Sachen und der Umwelt für Fahrzeuge, mit denen be­
stimmte gefährliche Güter befördert werden, unter 

Berücksichtigung der Art, Menge und der Gefährlichkeit 

dieser Gö:ter besondere Bestimmungen über die Be­
nützung der Fahrzeuge auf allen oder bestimmten Stra­
ßen, Straßenstrecken oder Arten von Straßen mit öffent­
lichem Verkehr, den Betrieb der Fahrzeu�und die Füh­
rung eines Wagenbuches oder gleichwertiger Evidenzbe-

" helfe erlassen werden. 

5. Im § 35 Abs. 4 lautet der 1. Satz: 

"(4) Wenn es im Hinblick auf die EigenschafLen und die 
Art und Gefährlichkeit eines gefährlichen Gutes, 
die Verkehrs-, Betriebs- oder Beförderungssicher­
heit oder zur möglichsten Vermeidung von durch 
die Beförderung entstehenden Gefahren für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder von 
Gefahren für die Umwelt oder von erheblichen Be­
lästigungen von Siedlungsgebieten erforderlich 
ist, so kann durch Verordnung für bestimmte Arten 
von gefährlichen Gütern, für einzelne gefährliche 
Güter oder für bestimmte Mengen solcher Gitter 

festgesetzt werden, daß ihre Beförderung der Be­
willigung der Strecke durch die Behörde bedarf.N 
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6. 1m � 3'" wird nach der Z. 1 als neue Z. 2 und 3 einf:efügt: 

" 2. die BU!ldesprü:f'hnstalt fUr KrRftfahrzeuge (� 131 KPG 1Q€7j, 

3. die gE:mäß � 4q der Dampfkessel· .. erordnung, BGBl.rr. c;10/1o;E, 

bestellten namp.rkes selUberwachungsor�ane," 

nie bisherige Z. 2 entf�ll t und die bisherigen Z. 3 und 4 

erhalten die Bezeichnung Z. 4 und �. 

7. § 40 lautet samt Uberschrift: 

"Unterweisung und Schulung der Lenker 

§ 40. (1) Lenker von Beförderungseinheiten müssen 
unbeschadet der Bestimmungen des Ahs. 2 für 
ihre Tätigkeit hinsichtlich der in Betracht 
kommenden gefährlichen Güter besonders ge­
schult sein. Sie müssen außerdem vor Antritt 
der Fahrt über ihre Pflichten und die Beson­
derheiten der Beförderung unterwiesen sein. 

Diese rnterweisung obliegt dem Beförderp.T. 

(2)  Durch Verordnung kann nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs-, Betriebs- und Be­
förderungssicherheit festgesetzt werden, 
welche gefährlichen Stoffe oder Arten sol­
cher Stoffe befördert werden dürfen, ohne 
daß eine besondere Ausbildung nach Abs. 1 
erforderlich ist. 
(3) Der gemäß Abs. 4 Ermächtigte hat den 

Lenkern/die erfolgreich an der Schulung 
teilgenommen haben, eine Bescheinigung 
auszustellen. Diese Bescheinigung ist 
fünf Jahre lang gültig. Die Bescheinigung 
ist jeweilS um weitere fünf Jahre zu ver­
längern, wenn der Lenker erfolgreich an 
einem Fortbildungslehrgang teilgenommen hat. 
Auf diese Bescheinigung ist § 102 Abs. 5 
KFG 1967 sinngemäß anzuwenden. 
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(4) Die besondere Schulung darf nur auf Grund 

einer Ermächtigung des Landeshauptmannes durch­
geführt werden. Diese ist auf Antrag zu erteilen, 

wenn der Antragsteller für die Vermittlung der 
Fachkenntnisse über das erforderliche Personal 

und die erforderlichen Einrichtungen verfügt, 

das 24. Lebensjahr vollendet hat und Vertrauens­
würdig ist. Bei juristischen Personen müssen jene 
Personen vertrauenswürdig sein, denen ein maß­

geblicher Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte 
zusteht. Die Ermächtigung ist zu widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr 

gegeben sind. 
(5) Durch Verordnung können nach den Erforder­
nissen der Verkehrs-, Betriebs- und Beförderungs­
sicherheit, dem jeweiligen Stand der Wissenschaft 
und Technik entsprechend, nähere Bestimmungen 

über die Gegenstände, den Umfang und die Art der 
Schulung, über die Form, den Inhalt und die Vor­
aussetzungen zur Ausstellung und Verlängerung 
der Gültigkeit der Bescheinigung gemäß Abs. 3, 

über die Ausstellung von Duplikaten solcher Be­
scheinigungen, über die Gegenstände und den Umfang 

von Fortbildungslehrgängen, über die Voraussetzun­
gen, unter denen eine Ermächtigung gemäß Abs.4 
zu erteilen ist und über die behördliche Kontrolle 

des Schulungsbetriebes festgesetzt werden. 1I 

8. Im § 42 Abs. 1 wird das Wort lIoderll am Ende der Z. 2 durch 

einen Beistrich ersetzt, am Ende der Z. 3 das Wort lIoderll 
angefügt und als neue Z. 4 eingefügt: 

114. Lenker besonders schult (§ 40), ohne vom Landeshauptmann 
dazu ermächtigt zu seinII. 
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§ 46 Abs. 5 und 6 lauten: 
11(5) Verordnungen auf Grund des § 2 Abs. 2 ,  3 und 4, § 8, 

§ 12 Abs. 5 , § 2 1  Abs. 1 und 2 ,  § 23,  § 2 4  Abs. 11 , § 3 4, 
I 

§ 3 9  Abs. und § 40 Abs. 2 und 7 § 3 5  Abs. 2 ,  3 und 4, 3 

sind, wenn sich die Verordnung unter Berücksichtigung der 

Stoffaufzählung für die einzelnen im ADR festgesetzten 

Klassen von gefährlichen Gütern bezieht auf 

1. explosive Stoffe und Gegenstände (Klasse 1a), mit explo­

siven Stoffen geladene Gegenstände (Klasse 1b) und Zünd­

waren, Feuerwerkskörper oder ähnliche Güter (Klasse 1c) 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, 

2 .  selbstentzündliche Stoffe (Klasse 4.2 ), Stoffe, die in 

Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln 

(Klasse 4. 3 ), entzündend (oxydierend) wirkende Stoffe 

(Klasse 5.1), organische Peroxide (Klasse 5.2), giftige 

Stoffe (Klasse 6. 1), ekelerregende oder ansteckungsge­

gefährliche Stoffe (Klasse 6.2), radioaktive Stoffe 

(Klasse 7) un� ätzende Stoffe (Klasse 8) im Einverneh­

men' mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fa­

milie und dem Bundesminister für Gesundheit und öffent­

licher Dienst, 

3 .  verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase 

(Klasse 2), entzündbare flüssige Stoffe (Klasse 3), ent­

zündbare feste Stoffe (Klasse 4. 1) und radioaktive Stoffe 

(Klasse 7), soweit es sich bei diesen gefährlichen Gütern 

um Energieträger handelt, im Einvernehmen mit dem Bundes­

minister für wirtschaftliche,Angelegenheiten 

zu erlassen. 
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(6) Verordnungen aJf Grund des SS 2 Abs. 3 und 

34 sind im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Umwelt, Jugend und Familie, dem Bundesmini­

ster für Gesundheit und öffentlicher Dienst und 

dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, Ver­

ordnungen auf Grund des § 35  Abs. 3 und 4 im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt­

schaftliche Angelegenheiten zu erlassenll• 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit in Kraft. 
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Vorblatt 

Problem: 

Derzeit unterliegen Kraftfahrzeuge und Anhänger mit österrei­

chischem Kennzeichen, die gefährliche Güter befördern, bei 

internationalen Beförderungen auf dem im Inland liegenden Teil 

der Beförderungsstrecke den gegenüber dem GGSt und dessen Ver­

ordnungen weniger Atrengen Vorschriften des Europäischen 

Obereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße (ADR). Dies führt{zu nachteiligen Auswir­

kungen auf die Verkehrs-, Betriebs- und Beförderungssicherheit , 

die 5 e-r---f-aflr��e-..� 

Ferner haben sich in den ersten Jahren der Anwendung des Bun­

desgesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße (GGSt) in der Praxis Probleme ergeben, die in dieser 

Form nicht vorhersehbar waren. 

Ziel: 

Erhöhung der Verkehrs-, Betriebs- und Beförderungssicherheit 

von Fahrzeugen, die gefährliche Güter auf der Straße beför­

dern. 

Anpassung des GGSt an die Erfordernisse einer wirksamen Voll­

ziehungspraxis und ,HRrmonisieru�g des GGSt mit dem ATIR. 
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Inhalt: 

Aufnahme einer Bestimmung in das GGSt durch die internationale 

Beförderungen gefährlicher Güter auf der Straße mit Fahr�eugen, 

die ein österreichiscr.es J:ennzeichen führen, für jenen Tei 1 

der Beförderur:&:sstrecne der im Inland liegt, den Transport­

vorschriften für nRtionale Bef0rderun�en ur:terstellt werden. 

Anpassung der Zuständigkeit und der Bezeichnung der Bundes­

ministerien an die geltende Fassung des Bundesministerienge- . 

setzes 1973; Neufassung von Verordnungsermächtigungen und der 

Bestimmungen über die Unterweisung und Schulung der Lenker 

sowie Ergänzung der Strafbestimmungen. 

Alternativen: 

keine 

Kosten: 

Die Erweiterung des Aufgabenbereiches der Bundesprüfanstalt 

für Kraftfahrzeuge erfordert einen zusätzlichen Aufwand an 

Personal- und Sachkosten. Die notwendige Persona I vermehrung 

um vier Planstellen für einen zusätzlichen mobilen Prüfzug 

und dessen Kosten von ca. 3, 5 Millionen Schilling wurden be­

rei/fts im Bundesfinanzgesetz 1986 �eranschlagt. 
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E r I ä u t e r u n  g e n  

Al1ge�einer Teil: 

Für die Beförderung gefährlicher Güter. auf der Straße auf dem 

Gebiet mindestens zweier Vertragsparteien des Europäischen 

Obereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße (ADR) gelten die Vorschriften des ADR. 

Das ADR gewährleistet unter Beibehaltung eines Mindeststandards 

an Sicherheit für die Beförderung im internationalen Straßen­

verkehr die wirtschaftlich notwendige Vereinheitlichung der 

verschiedenen Transportvorschriften für gefährliche Güter in 

den einzelnen europäischen Ländern. 

Für den nationalen Bereich haben die ADR-Mitgliedsstaaten ge­

mäß den jeweiligen nationalen Erfordernissen Sondervorschriften 

erlassen. In österreich gelten für solche Transporte das GGSt 

und die auf Grund des GGSt erlassenen Verordnungen. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 2 3 .  Jänner 

1986, Zl. 85/02/02 30-8, die Rechtsmeinung geäußert, daß zu­

sätzliche Sicherheitsvorschriften des GGSt die im ADR nicht 

enthalten sind, auf Fälle internationaler Beförderung nach 

dem ADR nicht anzuwenden sind. Hiebei mache es keinen Unter­

schied, ob das Fahrzeug im Inla�d oder im Ausland zugelassen 

wurde. Dies hat zur Folge, daß für Fahrzeuge, die ein öster­

reichisches �ennzeichen führen, je nach dem/ob bei der Be­

förderung das Gebiet eines ADR-Mitgliedsstaates berührt wird 

oder nicht, voneinander abweichende Vorschriften anzuwenden 

sind: 

Bei internationalen Beförderungen ( = Beförderungen, bei wel­

chen die Beförderungsstrecke auf österreichischem Gebiet und 

dem Gebiet mindestens einer ADR-Vertragspartei liegt) ist 
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primär das ADR anzuwenden. Das GGSt und dessen Durchführungs­

verordnungen gelten hiebei nur soweit, als nicht im ADR anderes 

bestimmt ist. Bei nationalen Beförderungen (§ 3 Abs. 1 Z. 3 

GGSt) sind primär das strengere GGSt und dessen Durch-

führungsverordnungen anzuwenden. Das ADR gilt hiebei nur so­

weit, als nicht im GGSt und dessen Durchführungsverordnungen 

anderes bestimmt ist. 
, 

Diese Ungleichbehandlung von österreich ischen Fahrzeugen bei 

gleicher Gefährlichke"it der Ladung ist sachlich nicht ge­

rechtfertigt. Überdies werden die Behörden bei der Überprüfung, 

ob eine nationale oder eine internationale Beförderung vor­

liegt, vor die in der Praxis oft nahezu unlösbare Aufgabe 

gestellt, einen angegebenen Zielort und eine behauptete Fahrt­

route auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Durch die vorlie­

gende Formulierung des § 2 Abs. 1a GGSt wird das Problem einer 

befriedigenden Lösung zugeführt. Siehe hiezu den Besonderen 

Teil der Erläuterungen. 

Weiters werden die im § �GGSt festgelegten Verpflichtungen 

zur Unterweisung und Ausbildung der Lenker, insbesondere im 

Hinblick auf die in Aussicht genommene Erlassung einer neuen 

Gefahrgut-Lenkerausbildungsverordnung • dem aktuellen Stand 

des ADR angepaßt. 

Darüber hinaus wird die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 
, 

im Hinblick auf die in Aussicht genommene Inbetriebnahme des 

Bundesprüfzuges für Gefahrgut-Kontrollen auf der Straße aus­

drücklich in die Aufzählung der Sachverständigen gemäß § 3 7  

GGSt aufgenommen. 
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Außerdem werden die Verordnungsermächtigungen gemäß § 35' Abs. 2 

und 4 im Hinblick auf die in Aussicht genommene Erlassung einer 

Straßentunnelverordnung und einer Streckenbewilligungsverord­

nung auf den hiefür notwendigen Umfang erweitert. 

Schließlich enthält die Novelle auch die Einfügung einer Kurz­

bezeichnung für das GGSt, eine Ergänzung der Strafbestimmungen 

und die Berücksichtigung der im Bundesministeriengesetz 1986 

zwischenzeitlich geänderten Zuständigkeit und Bezeichnung 

einzelnen Bundesministerien. 
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Besonderer Teil: 

Zu Z.1: 

Durch die Einführung einer amtlichen Kurzbezeichnung wird die 

Zitierung des Gesetzes in der Verwaltungspraxis erleichtert. 

Zu Z.2: 

Durch diese Bestimmung erfolgt eine Anpassung an die im Bun­

desministeriengesetz 1973 geänderte Zuständigkeit und Bezeich­

nung des Verkehrsressorts. 

Zu Z. 3 :  

Durch diese "Sesti":.mung werden 1i'phrzeuge mit inländischem 

Yennzeichen auf österreichischem Burdesge�ietfgleichgültig ob 

eine nationale oder internationale Beförd�rung vorliegt, in 

jedem Fall den Vorschriften für nationale Beförderungen unter­

stellt. Im Inland sind-daher für 

Fahrzeuge, die ein österreichisches Kennzeichen führen/die 

Bestimmungen des GGSt und der auf Gründ des GGSt erlassenen 

Verordnungen immer uneingeschr��kt anzuwenden, während das 

ADR nur soweit gilt, als nicht im GGSt oder dessen Durchfüh­

rungsverordnungen anderes bestimmt ist. Da die Vorschriften 

des GGSt und der auf Grund des GGSt erlassenen Verordnungen 

im al1gemeinen strenger sind als die Bestimmungen des ADR,wird 

durch diese Bestimmung die Verkehrs-, Betriebs- und Beför�erungs-

sicherheit mit Gefahrgut- Fahrzeugen auf der Straße erhöht. 

Siehe im übrigen öie Ausführungen im Allgemeinen Teil der Er­

läuterungen. 
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Zu Z. 4: 

Diese Bestimmung erweitert die bisherige
. 

Verordnungsermächti­

gung auf bestimmte Mengen gefährlicher Güter und auf die 

Möglichkeit solche Verordnungen auch für bestimmte Straßen, 

Straßenstrecken oder Arten von Straßen mit öffentlichem Ver­

kehr zu erlassen. Hiemit wird die Erlassung von Sonderrege­

lungen für Straßentunnel ermöglicht. 

Zu Z. 5: 

Diese Bestimmung erweitert die bisherige Verordnungsermächti­

gung auf die Möglichkeit solche Verordnungen auch für bestimmte 

Arten von gefährlichen Gütern. für einzeLne gefqhrliche Güter ode� =:� . 
bestimmte Menaen solcher Güter zu erlassen. Hiemit wird die 

Erlassung einer Streckenbewilligungsverordrung für besti�te 

Uen�en besorders gef�h�licher GUter erm�glicht. 

Zu Z. 6: 

Die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge soll in Hinkunft bei 

Gefahrgut- Kontrollen auf der Straße als Sachverständiger mit­

wirker. Hiefür wird ein mohiler Früfzug e
-
ingesetzt werdef'l . •  

( Aus Gründen der rlarstellun� w�re die BundesprUfar.stFllt im 

§ 37 GG'S.t ausdrücklich als Sachverständ2-ger
.
z

.l! r,enr.en • 

.. 
Die Dampfkes8elve�ordnung, BGBI.Nr. 83/1948, wurde durch die 

Dampfkesselverordnung, EGBl.Ur. �10/ 1986, ersetzt. Dies ist 

bei der Zitierung der genannten Vorschriften im GGSt zu 

berücksichtigen. 

Zu Z. 7: 

Zu § 40 Abs. 1: 

Den Lenkern eines Kraftfahrzeuge�, mit dem gefährliche Güter 

befördert werden, kommt naturgemäß ein beträchtliches Maß an 

Verantwortung zu. Sie werden ihre Aufgabe nur dann möglichst 
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sicher erfüllen können, wenn sie neben ausreichenden charak­

terlichen' Eigenschaften auch entsprechende Kenntnisse über 

die wesentlichen Vorschriften und die hei Zwischenfällen und 

Unfällen zu treffenden Maßnahmen und über das zweckmäßigste 

Verhalten bei solchen Zwischenfällen und Unfällen aufweisen 

können. Daher ist es im Interesse der Beförderungssicherheit 

gelegen, daß solchen Lenkern ein Fahrzeug, mit dem gefährli­

che Güter befördert werden, sollen, erst überlassen wird, 

wenn die Lenker nicht nur über ihre Pflichten und Besonder­

heiten der Beförderung unterwiesen worden sind, sondern ihnen 

darüber hinaus für diese Tätigkeit der erforderliche Oberblick 

zumindest über diejenigen Gruppen gefährlicher Güter ver­

mittelt worden ist, auf die sich ihre Tätigkeit bezieht. 

Hierher gehört vor allem eine Einführung in die einschlä­

gigen Beförderungsvorschriften. Dies bedeutet, daß die Len­

ker grunds�tzlich einer besonderen Schulung zuzuführen sind. 

Zu § 40 Abs. 2 :  

Da jedoch nicht alle nach diesem Bundesgesetz zur Beförderung 

in Betracht kommenden gefährlichen Güter einen'solchen Ge­

fährlichkeitsgrad aufweisen. daß für ihre Beförderung nur be­

sonders geschulte Lenker herangezogen werden dürfen (vgl. 

z.B. die Stoffe der Klasse 6. 2 des ADR - ekel erregende und 

ansteckungsgefährliche Stoffe). muß im Gesetz die Grundlage 

dafür geschaffen werden, daß solche Stoffe auch von nicht be­

sonders �eschulten Lenkern befördert werden dürfen. Die 

Unterweisung des Lenkers muß aber auch für diese Fälle vor­

geschrieben bleiben. 

Zu § 40 Abs. 3:  

Mit BGB I .Nr. 582/198 1 wurde die Pflicht zur Schulung von Tank­

fahrzeuglenkern in das ADR aufgenommen. Gemäß Rn. 10 3 15 ADR 
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hat der Fahrzeuglenker nach jeweils 5 Jahren die erfolgreiche 

Teilnahme an einem Fortbildungslehrgang durch Eintragung in 

die Schulungsbescheinigung nachzuweisen. Die gegenständliche 

Neufassung des § 40 GGSt paßt die Lenkerschulung nach GGSt 

der internationalen Regelung nach ADR an. 

Nach § 102 Abs. 5 K FG 1967 hat der Lenker die Fahrzeugdokumente 

zu Kontrollzwecken mitzuführen. Dies soll auch hier der Fall 

sein. 

Die Voraussetzung einer Ermächtigung durch den Landeshauptmann 

ist erforderlich, um durch behördliche Kontrolle sicherzu­

stellen, daß nur geeignete Stellen ausbilden. Für die Durch­

führung der Schulune kommen am ehesten die Wirtschafts - und 

Berufsförderungsinstitute, aber auch große Unternehmungen, 

wie z.B. Mineralölfirmen in Betracht. 

Die Vertrauenswürdigkeit und die Vollendung des 2 4. Lebens­

jahres ist analog § 109 Abs. 1 lit. a und b K FG 1967 im Interesse 

eines ordentlichen SChulungsbetriebes zu fordern. Zur Fest� 

stellung der Vertrauenswürdigkeit kommen insbesondere Auskünfte 

aus dem Strafregister und Auskünfte betreffend Verwaltungs­

strafen in Betracht. 

Zu § 40 Abs. 5: 

Diese Bestimmung ist im Hinblick auf die in Aussicht genommene 

Erlassung einer neuen Gefahrgut- Lenkerschulungsverordnung er­

forderlich. 
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Zu Z. 8: 

Die Ergähzung der Strafbestimmung ist notwendig. weil der hier 

vorgesehene Tatbestand bisher nur über die rechtliche Hilfs­

konstruktion des § 42 Abs. 2 Z. 2 8  GGSt geahndet werden konnte. 

Zu Z. 9: 

Dur�h diese Bestimmung erfolgt eine Anpassung an die im Bun­

desministeriengesetz 1973 gemäß BGB I .Nr. 78/1987 geänderte 

Zuständigkeit und Bezeichnung einzelner Bundesministerien. 
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